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BEREITSCHAFTS-
DIENSTE

Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei 110
DRK (Rettungsleitstelle) 07051 19222
Kreiskrankenhaus Calw 07051 140
Polizeiposten
Bad Liebenzell 07052 1333
oder 07051 161-247

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Montag bis Donnerstag
für den Bereich Bad Liebenzell und Teilorte, 
erreichbar über die Rufnummer für den or-
ganisierten Bereitschaftsdienst. Anrufe der 
Patienten werden über die Telefonnummer 
116 117 (wie am Wochenende) zu den je-
weiligen Dienstzeiten an den diensthaben-
den Arzt weitergeleitet.
In den sprechstundenfreien Zeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils 
18:00 bis 08:00 Uhr Folgetag,
Mittwoch ab 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr Fol-
getag und Freitag, 16:00 Uhr und ganzes 
Wochenende bis Montag, 08:00 Uhr
Feiertage
Vorabend Feiertag, 18:00 Uhr, bis Folgetag 
Feiertag, 08:00 Uhr,
für Bad Liebenzell und die Stadtteile Bein-
berg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Un-
terlengenhardt, Monakam, Unterhaugstett
Telefonische Anmeldung über einheitliches 
Call-Center-Telefon-Nr. 116 117

Kinderärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Telefonnummer 01805 19292-160
Montag bis Donnerstag
ab jeweils 19 Uhr bis Folgetag 8 Uhr
Freitag ab 19 Uhr bis Montag 8 Uhr
Notfallpraxis für Kinder und Jugendli-
che am Krankenhaus Freudenstadt
Außerhalb der Öffnungszeiten der Arztpra-
xen und am Wochenende und an Feierta-
gen: Von 9 - 15 Uhr ohne Voranmeldung
Kinderärztlicher Notdienst Pforzheim, Tel. 
07231 969 2969
Öffnungszeiten: Mittwoch 15:00 - 20:00 
Uhr, Freitag 15:00 - 20:00 Uhr, Wochen-
ende und Feiertage 08:00 - 20:00 Uhr, ab 
20:00 Uhr wenden Sie sich bitte an die Kin-
derklinik Pforzheim, Tel. 07231 9690

Augenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Für Bad Liebenzell mit den Stadtteilen
Telefonische Anmeldung über einheitliches 
Call-Center, Tel. 01805 19292-123

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst
30.11. - 02.12.2019, 08:00 Uhr
Dr./UMF Klausenburg A. Surianu
Aureliusplatz 13
75365 Calw
Tel. 07051 58241

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst
30.11./01.12.2019
Tierarzt Al-Hamdani
Sonnenstraße 17
75382 Althengstett
Tel. 07051 12853
Wochenenddienst Bad Tainach-Zavelstein 
gemäß telefonischer Ansage.

Apotheken-Notdienste 
Calw / Bad Liebenzell / 
Bad Wildbad
Freitag, 29.11.2019
Spitzweg-Apotheke, Calw-Stammheim
Friedhofstr. 21, Tel. 07051 3344
Samstag, 30.11.2019
Flösser-Apotheke, Bad Wildbad-Calmbach
Wildbader Str. 31, Tel. 07081 5647
Schlehengäu-Apotheke, Gechingen
Hauptstr. 17, Tel. 07056 9 647770
Sonntag, 01.12.2019
Burg-Apotheke, Calw-Altburg
Schwarzwaldstr. 59, Tel. 07051 51104
Montag, 02.12.2019
Alte Apotheke, Calw
Marktstr. 11, Tel. 07051 2133
Dienstag, 03.12.2019
Rathaus-Apotheke, Althengstett
Simmozheimer Str. 14, Tel. 07051 30184
Mittwoch, 04.12.2019
Enz-Apotheke, Wildbad-Calmbach
Altwiesenstr. 2, Tel. 07081 95310
Oberstadt-Apotheke, Bad Liebenzell
Kirchstr. 1, Tel. 07052 -930910
Donnerstag, 05.12.2019
Stadt-Apotheke, Calw
Lederstr. 35, Tel. 07051 30193

Tel.-Nr. 07052 920910

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Calw e. V.
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Telefon: 07051 7009-0, 
Fax: 07051 7009-999
Mail: info@drk-kv-calw.de, 
Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Telefon: 112
Krankentransport Telefon: 19222

Soziale Dienste
Hausnotruf-Service, „Essen auf Rädern“, 
Fahrdienst, Seniorenreisen, Bewegungspro-
gramm, Betreuungsdienst
Sabine Wiegand und Daniel Vejsada
Telefon: 07051 7009-140 (141)
Mail: wiegand@drk-kv-calw.de, 
vejsada@drk-kv-calw.de
Erste-Hilfe-Kurse
Werner Schlotter
Telefon: 07051 7009-110
Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de

Fachdienst  
Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: Silvia Murphy und 
Martina Haag
Termine nach Vereinbarung unter
Tel. 07051 160-146, Fax 07051 795-146, 
E-Mail: Sivia.Murphy@kreis-calw.de oder 
Martina.Haag@kreis-calw.de

Kinder- und  
Jugendhospizdienst
der Malteser im Landkreis Calw
Wir begleiten Familien in denen ein Kind 
oder ein Elternteil eine lebensverkürzende 
Erkrankung hat. Kontakt: Tel. 0170 5555465
www.malteser-calw.de

OnyX– Beratungsstelle bei 
sexualisierter Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen 
des Landkreises Calw
Vertrauliche Beratung bei sexualisierter Ge-
walt an Kindern und Jugendlichen für Betrof-
fene, Angehörige und Vertrauenspersonen
Gemeinsame Erarbeitung von Handlungs-
konzepten
Verleih von Präventionskoffern für verschie-
dene Altersgruppen an Fachkräfte
Kontakt: Tel. 07452 842-580; Mobil: 0170 
4544080; E-Mail: onyx@kreis-calw.de 

Betreuungsbehörde
Landratsamt Calw
Aufklärung und Beratung über Vorsorgevoll-
machten und Betreuungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen
Informationen zum Betreuungsrecht
Kontakt: 07051 160-217

Frauenhaus
Frauen helfen Frauen e. V.
Tel. 07051 78281

Telefonseelsorge
Tel. 0800 1110111
Gebührenfreie Rufnummer

Taxi
Tel. 07084 9799989 und 0174 5412670
Weis-Schröder, Schömberg
Tel. 07051 2266
Martin Walter, Calw-Heumaden
Tel. 07052 2601 und 2215
Siegfried Klitzke, Bad Liebenzell

Bürger-Rufauto
Tel. 07052 9358640
Mo. - Fr., 10:00 - 12:00 Uhr

Bestattungsordner
Tel. 07052 2238
Herr Sebastian Kopp,
Finkenbergweg 13, Bad Liebenzell

Bereitschaftsdienste
Schwarzwaldwasserversorgung
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie unter 
den Telefonnummern:
Tel. 07052 1569, Tel. 07081 939611

Klärwerk Bad Liebenzell
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie unter 
der Sammelnummer: Tel. 07052 1600

Strom
Störungsstelle, Tel. 0800 3629477

Gas
Betriebsstelle Calw,
Tel. 07051 7903-12

Fundtiere
Tierrettungsstation
Im Eulert 12, 75382 Althengstett-Neu-
hengstett, Tel. 07051 9352108
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Dia-Show über Schweden, das Land der Kontraste, in Bad Liebenzell
Eine Reise durch das Land der Elche, Rentiere und Wikinger

Am Sonntag, 1. Dezember 2019, findet 
um 18:00 Uhr im Parksaal des Bad Lieben-
zeller Bürgerzentrums (Kurhausdamm 2 
- 4) die Traum- und Abenteuer- Dia-Show 
über „Schweden, das Land der Kontras-
te“ statt. Fotojournalist Jürgen Schütte 
berichtet in seiner Live-Multivisionsshow 
über seine beeindruckende Reise.
Fast vier Monate reiste der Fotojournalist 
Jürgen Schütte durch das Land der Elche, 
Rentiere und Wikinger. Hoch im Norden 
Schwedens startet er mit zwei Freunden 
in die schneebedeckten Weiten Lapplands 
mit Schneeschuhen, Skiern und Pulkas. 
Nach drei Wochen setzt Jürgen Schütte 
seine Fahrt durch Schweden allein auf 
seinem Fahrrad fort. Beim Besuch einer 

Elchfarm erfährt er, wie man „aus Scheiße 
Geld machen“ kann. Er besucht die Met-
ropole Schwedens, Stockholm, und folgt 
dem Götakanal bis nach Smaland und 
zum „Glasreich“. In der alten Wikinger-
stadt Foteviken tauscht der Abenteurer 
das Fahrrad gegen ein Klepper-Faltboot 
aus, paddelt nach Dänemark und entlang 
der dänischen Küste bis nach Nystedt. Bei 
der nächtlichen Überquerung der Ostsee 
Richtung Deutschland beginnt ein ver-
zweifelter Kampf ums Überleben, als die 
Winde umschlagen und meterhohe Wellen 
das kleine Boot ergreifen.
Weitere Informationen zur Dia-Show sind 
unter www.traum-und-abenteuer.de und 
www.juergen-schuette.de erhältlich.

Tickets können direkt im ServiceCen-
ter Bad Liebenzell (Kurhausdamm 2 – 4, 
75378 Bad Liebenzell) oder in der Stadt-
info Calw (Marktplatz 7, 75365 Calw) er-
worben werden.
Der Ticketpreis liegt im Vorverkauf bei 
16,00 € und mit der Gästekarte bei 15,00 €. 
Der ermäßigte Preis von 14,00 € gilt für 
Schwerbehinderte, Schüler, Studenten, 
Arbeitslose, Besitzer einer Goldenen Gi-
rocard der Vereinigten Volksbank und 
Mitglieder des DAV Calw (mit gültigem 
Nachweis). Tickets zum Abendtarif (18,00 €/ 
16,00 €) können an der Abendkasse eben-
falls erworben werden.

Fotos: Traum und Abenteuer

Candle-Light-Schwimmen in der Paracelsus-Therme Bad Liebenzell
„Baden ist mehr als nur Hygiene, Ba-
den ist ein Erlebnis, das Entspannung 
schenkt und die Sinne beflügelt.“

Gerhard Klapp

Ein Badeerlebnis der ganz besonderen Art 
zaubert die Paracelsus-Therme ihren Gäs-
ten im Rahmen des ersten Candle-Light-
Schwimmens der Saison am Freitag, 6. 
Dezember 2019, ab 18:30 Uhr.
Der bunte Schein unzähliger Kerzen hüllt 
die Paracelsus-Therme in warmes Licht 
und kreiert eine romantische Wohlfühlat-
mosphäre, in der die Gäste alleine oder 

mit ihren Liebsten entspannen und die 
Seele baumeln lassen können.
Die optimale Gelegenheit, den Stress des 
Alltages hinter sich zu lassen und einen 
stimmungsvollen Einstieg in das bevorste-
hende Wochenende zu erleben.
Ab November findet das Candle-Light-
Schwimmen dann wieder wie gewohnt am 
1. Freitag des Monats statt.

Weitere Informationen sind in der Para-
celsus-Therme Bad Liebenzell unter Tel. 
07052 408-604 oder auf www.paracel-
sus-therme.de erhältlich.  Foto: Locher Fotodesign & Manufaktur

Foto: Shutterstock

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage

www.bad-liebenzell.de
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30. Musikalischer Weihnachtsmarkt  
im Kurpark Bad Liebenzell

Es wird gefeiert. Der Bad Liebenzeller 
Weihnachtsmarkt feiert 30-jähriges Jubilä-
um. Am Samstag, 14. Dezember 2019, 
findet bereits ab 11:00 Uhr der 30. Musi-
kalische Weihnachtsmarkt im Kurpark in 
Bad Liebenzell statt.
Dieser Weihnachtsmarkt hat bereits Tradi-
tion und ist aus dem Veranstaltungskalen-
der kaum mehr weg zu denken.
Von 11 bis 21 Uhr wird das 30-jährige Ju-
biläum gefeiert. Dabei ist die Atmosphäre 
im Kurpark einmalig. An zahlreichen Stän-
den präsentieren Bad Liebenzeller Verei-
ne, Schulklassen und Institutionen ihre 
selbstgemachten Werke und Produkte. 
Dieses Spektrum reicht von selbstgeba-
ckenen Plätzchen bis hin zu Bastel- und 
Handarbeiten.
Das musikalische Rahmenprogramm in der 
Konzertmuschel, das auch durch einzelne 
Vereine unterstützt wird, stimmt auf die 
anstehende Weihnachtszeit ein. Jeder Be-
sucher ist hierbei herzlich zum Lauschen 
und Mitsingen eingeladen. Zum Jubiläum 

werden einige Chöre unter anderem auch 
der Chor „the Voices“ das Beste, was die 
Weihnachtsmusik zu bieten hat, vortragen.
Passend zum Jubiläum wird es ein beson-
ders tolles Rahmenprogramm geben.
Eine einmalige Lichtinszenierung, so wie 
sie zuvor noch nie im Kurpark da gewe-
sen ist, wird die Besucher zum Staunen 
bringen. Eine festliche und strahlende 
Beleuchtung bringt das weihnachtliche 
Flair in den Kurpark. Walking-Acts werden 
die Kinder zum Strahlen bringen und bie-
ten eine tolle Möglichkeit Bilder mit sich 
machen zu lassen, als schöne Erinnerung 
an den Besuch des Weihnachtsmarktes 
in Bad Liebenzell. Passend zum Jubiläum 
wird es ganz besonders liebevolle Jubilä-
ums-Weihnachtsbecher geben, die man 
nicht mehr abgeben möchte.
Ines Veith, Autorin des neuen Buches 
„SOPHI PARK – Diese andere Art von 
Denken“ wird zwischen 14 und 16 Uhr in 
der Trinkhalle im Kurpark eine Signierstun-
de anbieten. Ein Buch mit einer persönli-
chen Widmung ist immer ein besinnliches 
Geschenk zu Weihnachten. Es besteht die 
Auswahl unter mehreren Büchern.
Die bereits bekannte Bewertungskommis-
sion wird an diesem Tag wieder unterwegs 
sein und die Gestaltung der Stände be-
urteilen. Die Prämierungen sind heiß be-
gehrt und werden in der Konzertmuschel 
bekannt gegeben.
Selbstverständlich wird für Essen und Trin-
ken gesorgt sein. Bei der Wahl zwischen 
Crêpes, Flammkuchen, Bratwurst, Fisch, 
gebrannten Mandeln, Schokolade und 

vielem mehr, wird es schwer sein, sich zu 
entscheiden.
Die kleinen Besucher können sich auf 
reichlich Kinderprogramm freuen. Der 
Weihnachtsmann wird mit seinem Pferd 
vorbeikommen und es warten weitere 
Überraschungen auf die kleinen Besucher. 
Als Highlight für Jung und Alt wird es auch 
in diesem Jahr wieder das gemeinsame 
Weihnachtsliedersingen in der Konzert-
muschel geben.
Weitere Informationen zum Weihnachts-
markt gibt es unter www.bad-liebenzell.
de oder im ServiceCenter Bad Liebenzell 
unter Tel. 07052 408-0.

 Foto: Locher Fotodesign & Manufaktur

Foto: Freizeit und Tourismus Bad Lieben-
zell GmbH

Einladung zum Beinberger Advent
am 1. Dezember 2019 ab 11:00 Uhr im 
Waldhufensaal

Wieder neigt sich das Jahr seinem Ende ent-
gegen. Die nahe Advents- und Weihnachts-
zeit erfüllen die kommenden Tage mit Lich-
tern, Hoffnungen und Vorfreude. Auch in 
diesem Jahr wollen wir uns wieder gemütlich 
zusammensetzen und miteinander feiern, 
reden und Neuigkeiten austauschen.
Darum laden wir Groß und Klein, Alt und 
Jung herzlich am 1. Advent in unser Dorf-
zentrum ein.
Für das leibliche Wohl ist wie immer bes-
tens gesorgt. Gegen 14:30 Uhr überra-
schen uns die Beinberger Kindergarten-
kinder mit einem Auftritt.

Das Kindergartenteam bietet wieder sü-
ßes Selbstgemachtes und Selbstgebas-
teltes passend zur Adventszeit an. Unter-
stützen Sie den Kindergarten, damit die 
Betreuung der Kinder auch weiterhin auf 
hohem Niveau geleistet werden kann.

Geplanter Programmablauf
11:00 Uhr Beginn 
12:00 Uhr Mittagessen
14:30 Uhr musikalische Beiträge 

Speisenangebot
•	 Wildragout mit Spätzle und Rotkraut
•	 Kässpätzle mit Salatteller
•	 für Kinder: Spätzle mit Soße
•	 Kuchen/Gebäck

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit 
Ihnen allen und grüßen herzlich
Ihr Förderverein für das Dorfzentrum Bad 
Liebenzell-Beinberg e. V.
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GÖNN DIR WAS GUTES 
EIN ABEND FÜR FRAUEN 

      

„Uns geht ein Licht auf“ 

Musikalische & besinnliche Glanzlichter  
aus Israel mit Andrea und Johannes Luithle 

 
Herzliche Einladung zu einem adventlichen Abend 

am 29.11.19 im Café Monbachtal 
 

https://images.pexels.com/photos/267067/pexels-photo-
267067.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500

 
 

 
Herzliche Einladung zum 

 

     12. Möttlinger Weihnachtsmarkt 
mit Adventscafé 

 
am 30. November 2019 
von 14.30 Uhr - 18.00 Uhr 
rund ums ev. Gemeindehaus 

 
Eröffnung des Marktes um 14.30 Uhr 

durch Pfarrer Maisenbacher unter Mitwirkung 
von Kindergarten und Posaunenchor 

 
Lassen Sie sich von den vielfältigen Angeboten überraschen: 

 
Adventskränze, Adventsgestecke und Türkränze, 

liebevoll Gebasteltes, Pralinen, Backhausbrot, 
Handwerkliche Produkte, Kerzen, Tee… 

 

Glühwein, Waffeln, Würste, Flammkuchen, Hamburger... 
 

Tombola, Holzwerkstatt 
 

Adventslieder singen in der Kirche 
 
 

Im Gemeindehaus gibt es Kaffee und 

selbstgebackenen Kuchen! 
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Genusstheater in der Produktionsstätte der Liebenzeller Marzipan- und  
Schokoladenfabrik 
Das ganz besondere Theatererlebnis 
zwischen den Jahren

Am Freitag, 27. Dezember 2019, bringt 
das Regionentheater aus dem schwarzen 
Wald mit seiner derbsüßen Musikkomödie 
„Zartbitter“ ab 20:00 Uhr eine ganz be-
sondere Atmosphäre in die Liebenzeller 
Marzipan- und Schokoladenmanufaktur. 
In Kooperation mit der Freizeit und Tou-
rismus Bad Liebenzell GmbH werden die 
Nordschwarzwälder Theatermacher ihr 
gefeiertes Stück in den „heiligen“ Produk-
tionsstätten der Manufaktur zum Besten 
geben.
Zartbitter - Eine Chocolaterie mitten im 
ländlichen Raum in Europa. Zwei Choco-
latiere in einer gemeinsamen Küche. Tom 

liebt Schokolade, Samantha liebt Schoko-
lade. Aber Tom liebt nicht die Frauen und 
Samantha hasst schwule Männer. Frauen 
und Schwule - eine Freundschaft wie sie 
inniger und verständiger nicht werden 
kann? Vergessen Sie‘s! Eine kalorienrei-
che und giftsprühende Kombination, die 
plötzlich tödlich werden kann, wenn beide 
denselben Mann lieben...
Umrundet wird die gut eineinhalbstündige 
Aufführung plus einer Pause nicht nur von 
einer eigens kreierten Zartbitterpraline, 
sondern auch weiteren Köstlichkeiten wie 
auch einem passenden regionalen Biorot-
wein.
Die Mischung aus lustiger Komödie, ein-
drucksvoller Schauspielkunst und exklu-
siver Spielstätte mit Genussumrundung 
werden dieses Theater zwischen den Jah-
ren zu einem ganz besonderen Erlebnis 
machen.
Tickets für die Veranstaltung können über 
alle Kanäle des Regionentheaters aus dem 
schwarzen Wald (Kartentelefon Tel. 07453 
7000153 und online unter www.regionen-
theater.de) reserviert werden und sind ab 
sofort im Vorverkauf bei der Trinkhalle im 
Kurpark Bad Liebenzell und der Lieben-
zeller Marzipan- und Schokoladenmanu-
faktur für 15,00 Euro pro Person (10,00 

Euro ermäßigt) erhältlich! Zudem können 
Tickets auch an der Abendkasse für 17,00 
Euro pro Person (12,00 Euro ermäßigt) er-
worben werden. Einlass ist ab 19:00 Uhr
Die Trinkhalle im Kurpark Bad Liebenzell 
ist von Montag bis Sonntag zwischen 
10:00 und 13:00 Uhr sowie 13:30 und 
16:00 Uhr für Besucher geöffnet.
Die Liebenzeller Marzipan- und Schokola-
denmanufaktur hat ihre Türen von Montag 
bis Freitag zwischen 07:00 und 18:30 Uhr 
sowie Samstag zwischen 07:00 und 14:00 
Uhr für Gäste geöffnet.
Weitere Informationen sind unter www.
bad-liebenzell.de erhältlich.
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Hüttenzauber im Parkrestaurant des  Bad Liebenzeller Kurhauses
Hüttenzauber mal ganz anders. An diesem Tag verwandelt sich das Parkrestaurant in eine zünftige Hütte.

Geselligkeit pur verspricht der zünftige 
Hüttenzauber am Freitag, 10. Januar 
2020, ab 18:30 Uhr im Parkrestaurant 
des Bad Liebenzeller Kurhauses. Um 
die Gäste auf den sensationellen Abend 
vorzubereiten, stimmt das Team des 
Kurhauses mit einem Überraschungs-
Open-Air-Aperitif am Lagerfeuer auf den 
Abend ein.
Das passend zum Abend dekorierte 
Parkrestaurant empfängt die Gäste an-
schließend mit einem deftigen und üp-
pigen Hüttenbuffet. Naturparkwirt und 
Chefkoch Hansjörg Villgratter und sein 
Küchenteam sorgen mit Schwarzwälder 

Forellenquiche, Kraftbrühe von der Och-
senbrust mit Kaspressknödel, Spanfer-
kelrollbraten, warmem Apfelstrudel mit 
Vanillesoße und vielem mehr für einen 
köstlichen Hüttenschmaus. Zudem wird 
der Chefkoch durch Showcooking-Einla-
gen die Gäste auch außerhalb der Küche 
faszinieren.
Damit die zünftige Hüttenstimmung auf-
recht erhalten bleibt sorgen die Weiß-
Brüder für passende Live-Musik. Ob auf 
der Bühne oder an den Tischen der Gäste, 
die Weiß-Brüder wissen wie Stimmung ge-
macht wird. Neben Volks-Rock ’n‘ Roll von 
Andreas Gabalier haben die beiden Musi-

ker noch viele weitere Facetten zu bieten.
Das alles und vieles mehr bietet der Hüt-
tenzauber im Parkrestaurant des Bad Lie-
benzeller Kurhauses.
Der Preis liegt bei 37,50 € pro Person. Das 
üppige Hüttenbuffet und der Aperitif sind 
hierbei inklusive. Reservierungen sind er-
forderlich und werden vom Kurhaus-Team 
gerne per E-Mail unter kurhaus@bad-
liebenzell.de oder telefonisch unter Tel. 
07052 408-508 entgegen genommen.

Weitere Informationen zum Parkrestau-
rant im Kurhaus Bad Liebenzell gibt es un-
ter www.kurhaus-bad-liebenzell.de.

Die „Show der Meisterpaare“ im Kurhaus – die internationale Elite des Tanz-
sports begeistert auch 2020 in Bad Liebenzell
Tanzsportliche Highlights höchster Ele-
ganz und Präzision in den lateinamerika-
nischen Tänzen sowie in den klassischen 
Standarttänzen werden am Donnerstag, 
23. Januar 2020, im Spiegelsaal des Bad 
Liebenzeller Kurhauses geboten.
Die Tanzbewegungen der Meisterpaare 
sind geradezu ansteckend. So wird es je-
dem tanzbegeistertem Besucher schwer 
fallen ruhig am Tisch sitzen zu bleiben. 
Daher kann zwischen den professionellen 

Darbietungen auch gerne selbst getanzt 
werden. Die Mitarbeiter der Kurhaus-
Gastronomie werden die Show mit regio-
nalen Gerichten auch kulinarisch zu einem 
echten Erlebnis machen und sich um das 
leibliche Wohl der Gäste kümmern. Somit 
steht einem exklusiven und einzigartigen 
Abend nichts mehr im Wege.
Die „Show der Meisterpaare“, die nun 
schon zum 15. Mal im Spiegelsaal im Kur-
haus Bad Liebenzell stattfindet, gehört fast 

schon traditionell zum Bad Liebenzeller Jah-
resbeginn. Auch 2020 kommt Harry Körner, 
der Tanzsport-Profi schlechthin, mit seinem 
Trainingscamp wieder in das Bad Lieben-
zeller Kurhaus. Der Managing Director der 
„German Open Championships“ (GOC) 
in Stuttgart, dem größten Tanzturnier der 
Welt, kommt gerne nach Bad Liebenzell, da 
hier das Gesamtpaket rund um den Spie-
gelsaal stimmt und perfekte Bedingungen 
für ein Trainingscamp geboten werden. Nun 
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schon zum 15. Mal bietet die Freizeit und 
Tourismus Bad Liebenzell GmbH die „Show 
der Meisterpaare“  mit der internationalen 
Elite des Tanzsports an.
Harry Körner selbst wird die Gäste wieder 
durch den Abend führen und verspricht 
dabei eine erneut hochkarätige Show. 
Tanzsport hautnah in zweierlei Hinsicht: 
Bei der „Show der Meisterpaare“ ist es 
den Gästen möglich, den Tanzsport mit 
solch einer Eleganz und einem hohem Ni-
veau hautnah zu erleben und sich dabei 
auch selbst auf die Tanzfläche zu begeben.

Die Tanzpaare, die hier in Bad Liebenzell 
auftreten, haben eine Dimension erreicht 
von der man tatsächlich nahezu von der 
gesamten Deutschen Spitzenklasse spre-
chen kann. Die Besucher dürfen sich auf 
perfekte Schrittfolgen, tanzsportliche 
Highlights höchster Eleganz und Präzisi-
on in den lateinamerikanischen Tänzen 
„Samba“, „Cha Cha“, „Rumba“ und „Jive“ 
freuen sowie in den klassischen Standart-
tänzen wie „langsamer Walzer“, „Tango“, 
Wiener Walzer und „Quickstep“.
Tickets für die „Show der Meisterpaare“ 

sind bei allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, unter www.reservix.de, über die 
Ticket-Hotline 01806 700 733 (0,14 €/
Minute aus dem deutschen Festnetz; aus 
dem Mobilfunknetz max. 0,42 €/Minute) 
und im ServiceCenter Bad Liebenzell ab 
25,00 € erhältlich. 
An der Abendkasse gibt es die Tickets für 
das außergewöhnliche Tanzerlebnis für 
30,00 Euro. 
Beginn der Veranstaltung ist um 19:00 Uhr 
(Einlass ist ab 18:00 Uhr).

MUNDSTUHL LIVE im Kurhaus Bad Liebenzell
Ticketvorverkauf hat begonnen
Am Samstag, 18. April 2020, präsen-
tieren Mundstuhl ihr neues Comedy Live 
Programm FLAMONGOS um 20:00 Uhr 
im Spiegelsaal des Kurhauses in Bad Lie-
benzell.
Die beiden Comedians Lars Niedereich-
holz und Ande Werner gelten seit über 
20 Jahren als das erfolgreichste und 
wandelbarste Comedy-Doppelpack 
Deutschlands. Mit ihrer unverwechselba-
ren Gratwanderung zwischen Nonsens, 
hintergründigen Wortgefechten, derben 
Späßen und politischen Inkorrektheiten 
halten sie der Gesellschaft erneut einen 
irrwitzig komischen Zerrspiegel vor das 
bierselige Antlitz. Schnell. Neu. Frisch. 
Und extrem witzig.
Mit von der Partie sind die schillerndsten 
FLAMONGOS unserer Republik:
Peggy und Sandy, die alleinerziehenden 
Dating-App-Expertinnen aus dem ostdeut-
schen Plattenbau mit ihren Problemen zwi-
schen stets bemühter Flüchtlingsintegration 
und ihrem neo-patriotischen Nachwuchs. 
Die kongenialen Illusionisten Sickroy und 
Fried, die das Publikum mit modernsten 
Zaubertricks begeistern. Grillexperte Grill-
schorsch, Erfinder des Haarspraygrillens. 
Die unglaublich drucklosen Friedensakti-
visten Torben und Malte von No Pressures, 

sowie die Erfinder und Leitsterne der 
Kanakcomedy Dragan und Alder, die 
sich den schwachsinnigsten Status-
symbolen der Jetztzeit widmen. Und 
natürlich der Andi, der wütend von 
der Hochzeit mit seiner übergewich-
tigen Freundin berichtet.
Außerdem beantworten MUND-
STUHL die brennendsten Fragen unse-
rer global vernetzten Welt: Wie vermehren 
sich Schlümpfe? Warum gibt es Wodka mit 
Schinkengeschmack? Und müssen auch 
Krankenwagen einen Verbandskasten an 
Bord haben? Die beiden vielfach ausge-
zeichneten Echopreisträger erreichen auch 
in ihrem mittlerweile zehnten Bühnenpro-
gramm FLAMONGOS eine sagenhafte 
Pointendichte. Zum Kaputtlachen.
Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn der Ver-
anstaltung ist um 20:00 Uhr. Tickets sind 
ab 26,90 Euro bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, unter www.reservix.de, über 
die Ticket-Hotline 01806 700-733 (0,14 
€/Minute aus dem deutschen Festnetz; 
aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 
€/Minute) und im ServiceCenter Bad Lie-
benzell unter Tel. 07052 4080 erhältlich.
Weitere Informationen zu Mundstuhl LIVE 
sind unter www.bad-liebenzell.de oder im 
Kurhaus Bad Liebenzell unter Tel. 07052 
408-508 erhältlich.

Heinrich Del Core – Glück g´habt!  
Mit seinem neuen Programm LIVE in Bad Liebenzell!

„Glück g´habt!“ 
- hat Heinrich 
Del Core in 
der letzten Zeit 
häufig - und ge-
nau das gibt er 
in seinem neu-
en Programm 
zum Besten. 
Heinrich Del 
Core nimmt die 
Gäste erneut 
auf seine Rei-
se durch den 
Alltag mit - ab-
solut skurril, 

alltagstauglich und irrwitzig zugleich. In sei-
nem Handgepäck hat er neue, herrlich ko-
mische Geschichten, unzählige Lacher und 

eine Menge an Humor dabei ... und seine 
Schuhe! Seine roten Schuhe!
Der halbe Restitaliener versteht es mit sei-
ner sympathischen, schwäbischen Leich-
tigkeit die Alltagsituationen so detailge-
treu wiederzugeben, dass das Publikum 
sofort in seinen Bann gezogen wird und 
seinem Charme nicht entkommt. Ein un-
vergleichlicher Mix aus Situationskomik, 
Charisma und Sprachwitz. Mit Heinrich 
Del Core treffen sich Italien, Deutschland, 
Comedy und Kabarett.
Diesmal dreht sich alles rund ums Glück: 
der Italo-Schwabe macht keinen Halt vor 
Polizeikontrollen und Saunabesuchen. Auch 
was es mit der Einverständniserklärung 
beim Sex in Schweden auf sich hat, wird er 
in seiner unnachahmlichen Art erläutern. 
Selbst seine Urlaubserlebnisse und Bahn-
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fahrten bis hin zur Darmspiegelung werden 
nicht ausgelassen. Eines ist sicher - das Pu-
blikum wird weiterhin mit wahren Begeben-
heiten des Alltags einen ganzen Abend lang 
bestens unterhalten!
Der zahlreich preisgekrönte Kabarettist 
und Comedian überzeugt mit seinem neu-
en sehr kurzweiligen und pointenreichen 
Programm und schafft eine einzigartige 

Verbindung und Nähe zum Publikum, das 
sich immer wieder selber in seinen irrwit-
zig erzählten Geschichten lachend wieder-
finden wird.
Live in Bad Liebenzell am Donnerstag, 
12. November 2020, im Spiegelsaal 
des Bad Liebenzeller Kurhauses. Einlass 
ist ab 19:00 Uhr. Tickets sind bei allen 
bekannten Vorverkaufsstellen, unter 

www.reservix.de, über die Ticket-Hotline 
01806 700733 (0,14 €/Minute aus dem 
deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk-
netz höchstens 0,42 €/Minute) und im 
ServiceCenter Bad Liebenzell ab 25,90 € 
erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter www.
heinrich-delcore.de.

Nachhaltige Partnerbetriebe offiziell 
ausgezeichnet

Netzwerkveranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit im 
Tourismus/Angebote im Nördlichen Schwarzwald sollen 
weiterentwickelt werden
Simmersfeld – Unter dem Motto „Nachhaltigkeit im Tourismus im 
Nördlichen Schwarzwald“ haben sich am Montag, 18. November, 
rund 70 Touristiker, Gastronomen und Vertreter von Unternehmen 
und Organisationen aus dem Schwarzwald über nachhaltige Rei-
seangebote und deren Weiterentwicklung ausgetauscht. Zu der 
Netzwerkveranstaltung hatten die Tourismus GmbH Nördlicher 
Schwarzwald und der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord ein-
geladen – sie fand im Rahmen des bundesweiten Projekts „Kat-
zensprung – Kleine Wege. Große Erlebnisse“ statt. „Im Nördlichen 
Schwarzwald haben wir bereits zahlreiche klimaschonende und 
nachhaltige Angebote für Gäste. Diese wollen wir besser sichtbar 
machen und untereinander vernetzen. Unser Ziel ist es, dass Gäs-

Insgesamt 19 Unternehmen und Organisationen aus der Region 
Nördlicher Schwarzwald erhielten bei der Netzwerkveranstal-
tung in Simmersfeld jeweils eine Urkunde und ein Partnersiegel.
 Foto:  Foto: Denker/Naturpark
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te auch mehrtägige Aufenthalte komplett 
nachhaltig gestalten können. Gemeinsam 
können wir hier viel erreichen“, begrüß-
te Klaus Mack, Naturpark-Vorsitzender 
und Bürgermeister von Bad Wildbad, die 
Projektpartner in der Kulturwerkstatt Sim-
mersfeld. Vor allem gelte es, auch junge 
Menschen für einen Urlaub „in der Nähe“ 
zu begeistern und stattdessen auf klima-
schädliche Flugreisen zu verzichten.
Für René Skiba, Geschäftsführer der Tou-
rismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, ist 
Nachhaltigkeit daher auch das ganz große 
Zukunftsthema. „Wir beschäftigen uns als 
Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald 
schon seit 2013 mit dem Thema Nachhal-
tigkeit im Tourismus, denn die Natur, unser 
Schwarzwald, ist nicht nur die wichtigste 
Ressource, sondern auch unser bester Wer-
beträger. Aber wir wollen das Thema Nach-
haltigkeit im Ganzen angehen und sehen 
noch viele Ansatzpunkte für bewusstes und 
wertschätzendes Handeln. Und das wollen 
wir auch mit dieser Netzwerkveranstaltung 
erreichen: regionale Akteure zusammen-
bringen, um Lieferketten und Wertschöp-
fung aufzubauen und zu verstetigen“, so 
Skiba. Ein Beispiel aus der Praxis erläuterte 
Stephan Bode, geschäftsführender Inhaber 
des Hotels Schwarzwald Panorama aus Bad 
Herrenalb, in seinem Impulsvortrag zum 
Thema „Resonanzkultur – Der Schlüssel 
auf dem Weg zum resilienten Unterneh-
men“. Wie vielfältig die Möglichkeiten und 
wie unterschiedlich die bereits umgesetz-
ten Ideen sein können, zeigte auch die 
offizielle Auszeichnung der nachhaltigen 

Partnerbetriebe. Jeweils eine Urkunde und 
ein Partnersiegel erhielten insgesamt 19 
Unternehmen und Organisationen aus der 
Region Nördlicher Schwarzwald – darunter 
waren zum Beispiel der Baumwipfelpfad und 
die WildLine-Hängebrücke aus Bad Wildbad, 
der Bienenwagen aus Wildberg oder das 
Hotel Untere Kapfenhardter Mühle aus Un-
terreichenbach. Ausgezeichnet wurden die 
Partnerbetriebe durch das Unternehmen 
TourCert gGmbH aus Stuttgart.
Im Rahmen eines Marktes der Möglichkei-
ten wurden im Anschluss gemeinsame Zu-
kunftsvisionen ausgetauscht. „Wir haben 
heute einen weiteren wichtigen Schritt 
dafür getan, dass der Schwarzwald bei 
den Themen Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit weiterhin vorne mit dabei ist. Auch 
in Zukunft werden wir uns mit unseren 
Partnern intensiv auseinander setzen und 
neue Projekte und Angebote entwickeln“, 
erklärte Yvonne Flesch, stellvertretende 
Naturpark-Geschäftsführerin.

Über Katzensprung: Das Projekt „Katzen-
sprung – Kleine Wege. Große Erlebnisse.“ 
wird gefördert vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit aufgrund eines Beschlusses 
des deutschen Bundestages im Rahmen 
des Förderprogramms für innovative Kli-
maschutz-Einzelprojekte der Nationalen 
Klimaschutzinitiative (NKI) (Förderkenn-
zeichen 03KF0057A). Projektpartner sind 
COMPASS GmbH, Verband Deutscher Na-
turparke e. V. (VDN), fairkehr GmbH und 
tippingpoints GmbH.

Ziel der Netzwerkveranstaltung war es, 
regionale Akteure zusammenbringen – 
rund 70 Teilnehmer nahmen die Einladung 
nach Simmersfeld an.

René Skiba und Jennifer Neubauer (links) 
von der Tourismus GmbH Nördlicher 
Schwarzwald freuten sich über die Re-
Zertifizierung und nahmen die Urkunde von 
TourCert-Managerin Petra Knopp entgegen.
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AMTLICHES

DER BÜRGERMEISTER GRATULIERT

Am 30.11.2019
Frau Erika Scherle
zum 85. Geb.
Bad Liebenzell

Am 01.12.2019
Frau Ruth Lörcher
zum 90. Geburtstag
Monakam

Am 03.12.2019
Erika Kling  
zum 80. Geburtstag
Beinberg
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ÖFFENTLICHE  
BEKANNTMACHUNGEN 
DER STADT

Vorübergehende Schließung der 
Stadtkasse Bad Liebenzell
Zum Jahreswechsel 2019/2020 stehen 
innerhalb der Stadtverwaltung umfang-
reiche Umstellungsmaßnahmen an, 
welche durch die Stadtkämmerei und 
die Stadtkasse zu erledigen sind.
Die Einführung des Neuen Haushalts- 
und Kassenrecht erfordern zum Jahres-
wechsel einen erheblichen Mehrauf-
wand. Aus diesem Grund haben wir uns 
entschlossen in der Stadtkasse
ab dem 13.12.2019 keine 
Zahlungen mehr zu leisten.
Der früheste Zeitpunkt ab dem wir 
wieder unseren Geschäftspartnern zur 
Verfügung stehen ist der 13. Januar 
2020.
Deshalb haben wir auch die Bitte an 
unsere Geschäftspartner, Rechnungen 
über Arbeiten und sonstigen Tätigkei-
ten, sowie Abrechnungen jedweder Art 
bis um 10.12.2019 vorzulegen.
Regelmäßige Zahlungsvorgänge sind 
von dieser Maßnahme nicht betroffen.
Wir wünschen uns und Ihnen einen 
reibungslosen Übergang und stehen 
Ihnen dann ab dem 13. Januar 2020 
wieder zur Verfügung.
Ihre Stadtkämmerei

Betriebssatzung des Eigenbetriebs  
„Städtischer Glasfaserausbau“ 

„Städtischer Glasfaserausbau“ 
Aufgrund von § 3 Abs. 2 des Eigenbe-
triebsgesetzes und § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell am 
19.11.2019 folgende Satzung beschlossen.

Präambel
Die Sicherstellung leistungsfähiger Inter-
netzugänge ist eine zentrale Aufgabe der 
Daseinsvorsorge. Zur Herstellung einer 
flächendeckenden Versorgung des Stadt-
gebietes mit gigabitfähigen Breitband-
anschlüssen beabsichtigt die Stadt Bad 
Liebenzell durch diesen Eigenbetrieb eine 
stadtweite passive Glasfaserinfrastruktur, 
vorrangig in unterversorgten Gebieten zu 
errichten. Der Eigenbetrieb hat die Auf-
gabe, durch den Aufbau einer stadtwei-
ten Glasfaserinfrastruktur die Grundlage 
für die flächendeckende Versorgung der 
Bevölkerung mit Breitband-Internetzugän-
gen zu ermöglichen. Dies kann durch den 
Bau eigener oder die Anmietung vorhan-
dener Leitungen geschehen. Bereits be-
stehende, durch die Stadt Bad Liebenzell 
bei früheren Baumaßnahmen mitverlegte 
Leerrohrinfrastrukturen, sollen bei dem 
Ausbau des passiven Infrastrukturnetzes 
sinnvoll eingebunden werden

§ 1
Gegenstand und Name  

des Eigenbetriebs
(1)  Der Glasfaserausbau der Stadt Bad Lie-

benzell wird ab 01.01.2020 als Eigen-

betrieb unter der Bezeichnung „Städti-
scher Glasfaserausbau“ geführt.

(2)  Gegenstand des Eigenbetriebs ist die 
flächendeckende Versorgung ohne 
den Betrieb mit gigabitfähigen Breit-
bandanschlüssen in allen Stadtteilen. 
Zum Gegenstand des Eigenbetriebs 
gehört dabei sowohl die Anmietung 
entsprechender Leitungen, als auch 
die Errichtung erforderlicher Leitungs-
verbindungen zur Überlassung des 
gesamten Netzes an den Eigenbetrieb 
Breitband Landkreis Calw (EBLC), 
welcher  dieses wiederum dem Netz-
betreiber (nach bereits EU-weiter Aus-
schreibung feststehenden NSW-Netz)  
gegen Entgelt zur Verfügung stellt. 
Der Eigenbetrieb kann im Rahmen der 
kommunalen Aufgabenerfüllung alle 
seinen Gegenstand fördernden oder 
ihn wirtschaftlich berührenden Ge-
schäfte betreiben.

(3)  Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt 
der Eigenbetrieb kostendeckende Ge-
bühren, ohne eine Gewinnerzielungs-
absicht zu verfolgen. Der Eigenbetrieb 
betreibt alle diesen Betriebszweck för-
dernden oder ihn wirtschaftlich berüh-
renden Geschäfte.

§ 2
Stammkapital

Der Eigenbetrieb arbeitet ohne Stammka-
pital.

§ 3
Organe des Eigenbetriebs

An der Verwaltung und Wirtschaftsführung 
des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, 
der Technische Ausschuss, der Bürger-
meister und die Betriebsleitung beteiligt.

§ 4  
Aufgaben des Gemeinderats

Der Gemeinderat entscheidet über die 
ihm nach § 39 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung und nach § 8 Abs. 1 des Eigenbe-
triebsgesetzes obliegenden Angelegen-
heiten des Eigenbetriebs, soweit sich aus 
dieser Satzung nichts anderes ergibt.

§ 5  
Aufgaben des Technischen  

Ausschusses
Der Technische Ausschuss entscheidet in 
eigener Zuständigkeit entsprechend der 
Regelung der Hauptsatzung anstelle des 
Gemeinderates über
1.  die Bewirtschaftung der im Erfolgs- und 

Vermögensplan veranschlagten Mittel 
einschließlich der Vergabe von Lieferun-
gen und Leistungen bei Beträgen von 
mehr als 15.000,- Euro und nicht mehr 
als 75.000,- Euro im Einzelfall,

2.  die Zustimmung zur Leistung von im 
Erfolgs- und Vermögensplan nicht 
veranschlagten Ausgaben von mehr 
als 2.500,- Euro aber nicht mehr als 
15.000,- Euro im Einzelfall,

3.  die Verfügung über bewegliches Ver-
mögen des Eigenbetriebs im Wert von 
mehr als 15.000,- Euro und nicht mehr 
als 50.000,- Euro im Einzelfall,

4.  die Gewährung von Zuwendungen (Frei-
gebigkeitsleistungen) im Betrag oder 
Wert von mehr als 2.500,- Euro und 
nicht mehr als 15.000,- Euro jährlich im 
Einzelfall,

5.  den Verzicht (Erlass) auf Ansprüche des 
Eigenbetriebs und die Niederschlagung 
solcher Ansprüche im Betrag von mehr 
als 2.500,- Euro und nicht mehr als 
7.500,- Euro im Einzelfall,

6.  die Stundung von Forderungen für 
die Dauer von mehr als 6 Monaten 
bis längstens 24 Monaten soweit sie 
im Einzelfall den Betrag von 15.000,- 
Euro übersteigen, aber nicht mehr als 
25.000,- Euro betragen,

7.  den Erwerb, die Veräußerung und die 
dingliche Belastung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten, 
wenn deren Wert im Einzelnen mehr 
als 15.000,- Euro und nicht mehr als 
50.000- Euro beträgt,

8.  die Vermietung von Wohnungen und 
sonstigen Räumen sowie die Verpach-
tung und sonstige Gebrauchsüber-
lassung unbebauter Grundstücke bei 
einem jährlichen Miet- und Pachtwert 
von mehr als 15.000,- Euro und nicht 
mehr als 50.000,- Euro.“

§ 6
Stellung und Aufgaben  

des Bürgermeisters
(1)  Der Bürgermeister kann der Betriebs-

leitung Weisungen erteilen, um die 
Einheitlichkeit der Stadtverwaltung zu 
wahren, die Erfüllung der Aufgaben des 
Eigenbetriebs zu sichern und Missstän-
de zu beseitigen.

(2)  Der Bürgermeister muss anordnen, 
dass Maßnahmen der Betriebsleitung, 
die er für gesetzwidrig hält, unterblei-
ben oder rückgängig gemacht werden; 
er kann diese anordnen, wenn er der 
Auffassung ist, dass Maßnahmen für 
die Stadt oder den Eigenbetrieb nach-
teilig sind.

§ 7
Betriebsleitung

(1)  Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine 
Betriebsleitung bestellt. Sie besteht 
aus zwei Mitgliedern, dem technischen 
und dem kaufmännischen Betriebslei-
ter. Technischer Leiter ist der jeweilige 
Leiter des Stadtbauamtes und kauf-
männischer Leiter der jeweilige Lei-
ter der Stadtkämmerei der Stadt Bad 
Liebenzell. Beide Betriebsleiter sind 
gleichberechtigt. Bei Meinungsver-
schiedenheiten innerhalb der Betriebs-
leitung entscheidet der Bürgermeister.

(2)  Die Betriebsleitung leitet den Eigenbe-
trieb, soweit im Eigenbetriebsgesetz 
oder in dieser Betriebssatzung nichts 
anderes bestimmt ist. Ihr obliegt ins-
besondere die laufende Betriebsfüh-
rung. Sie ist im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit für die wirtschaftliche Führung 
des Eigenbetriebs verantwortlich.

(3)  Die Betriebsleitung vollzieht die Be-
schlüsse des Gemeinderats, seiner 
Ausschüsse und die Entscheidungen 
des Bürgermeisters in Angelegenhei-
ten des Eigenbetriebs, soweit nicht der 
Bürgermeister für einzelne Fälle oder 
für einen bestimmten Kreis von Ange-
legenheiten etwas anderes bestimmt.
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(4) Die Betriebsleitung entscheidet über:
1. den Erwerb, die Veräußerung und die 

dingliche Belastung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten, 
wenn der Wert im Einzelfall nicht mehr 
als 15.000,- Euro beträgt,

2. die Ausführung von Vorhaben des Wirt-
schaftsplanes bis zu einem Betrag von 
15.000,- Euro im Einzelfall,

3. die Vergabe von Lieferungen und Leis-
tungen zur Ausführung von Vorhaben 
des Wirtschaftsplanes bis zu einer 
Vergabesumme von 15.000,- Euro im 
Einzelfall,

4. die Verfügung über bewegliches Ver-
mögen des Eigenbetriebs im Wert bis 
zu einem Betrag von 15.000,- Euro im 
Einzelfall,

5. den Verzicht auf fällige Ansprüche des 
Eigenbetriebs und die Niederschla-
gung solcher Ansprüche bis zu einem 
Betrag von 2.500,- Euro im Einzelfall,

6. die Stundung von Forderungen für die 
Dauer bis zu 6 Monaten ohne betrags-
mäßige Begrenzung sowie die Stun-
dung von Forderungen für die Dauer 
von mehr als 6 Monaten bis längstens 
24 Monaten bis zu einem Betrag von 
15.000,- Euro im Einzelfall,

7. die Zustimmung zu über- und außer-
planmäßigen Ausgaben bis zu einem 
Betrag von 2.500,- Euro im Einzelfall.

(5)  Die Betriebsleitung hat den Bürger-
meister über alle wichtigen Angelegen-
heiten des Eigenbetriebs rechtzeitig zu 
unterrichten. Sie hat insbesondere

1.    regelmäßig halbjährlich über die Ent-
wicklung der Erträge und Aufwendun-
gen und über die Abwicklung des Ver-
mögensplanes zu berichten,

2.  unverzüglich zu berichten, wenn:
•	 unabweisbare erfolgsgefährdende 

Mehraufwendungen zu leisten sind 
oder sonst in erheblichem Umfang 
vom Erfolgsplan abgewichen werden 
muss

•	 Mehrausgaben geleistet werden müs-
sen, die für das einzelne Vorhaben 
erheblich sind oder sonst vom Vermö-
gensplan abgewichen werden muss

(6)  Die Betriebsleitung nimmt an den Sit-
zungen des Betriebsausschusses mit 
beratender Stimme teil; sie ist berech-
tigt und auf Verlangen verpflichtet, zu 
den Beratungsgegenständen Stellung 
zu nehmen und Auskünfte zu erteilen.

§ 9
Personalangelegenheiten

Für die Ernennung und Entlassung von 
Beamten, die Anstellung und Entlassung 
von Angestellten und Arbeitern des Eigen-
betriebs gelten die Bestimmungen der Ge-
meindeordnung sowie der Hauptsatzung 
der Stadt Bad Liebenzell.

§ 8
Vertretung des Eigenbetriebs

(1)  Die Betriebsleitung vertritt die Stadt im 
Rahmen ihrer Aufgaben.

(2)  Vertretungsberechtigt sind die Be-
triebsleiter gemeinschaftlich.

(3)  Die Betriebsleitung kann Beamte und 
Angestellte in bestimmten Umfang mit 
ihrer Vertretung beauftragen. In einzel-

nen Angelegenheiten kann sie mit Zu-
stimmung des Bürgermeisters rechts-
geschäftliche Vollmacht erteilen.

(4)   Verpflichtungserklärung (§ 54 Abs. 
1 GemO) müssen durch zwei Vertre-
tungsberechtigte handschriftlich un-
terzeichnet werden. Verpflichtungser-
klärungen im Rahmen der Geschäfte 
der laufenden Betriebsführung werden 
von dem jeweils zuständigen Betriebs-
leiter unterzeichnet.

(5)  Die Betriebsleitung unterzeichnet un-
ter dem Namen des Eigenbetriebs 
ohne Angabe eines Vertretungsver-
hältnisses, die von der Betriebslei-
tung beauftragten vertretungsbe-
rechtigten Beamten und Angestellten 
mit dem Zusatz „im Auftrag“.

§ 11
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist 
das Haushaltsjahr der Stadt.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt 01.01.2020 in 
Kraft.
Bad Liebenzell, den 20. November 2019
gez.
Dietmar Fischer
Bürgermeister
Hinweis:
Eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Erlass dieser 
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung dieser Satzung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
gegenüber der Stadt geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese 
Satzung als von Anfang an gültig zustan-
de gekommen; dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt sind.

Satzung zur Regelung des Kostener-
satzes für Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Bad Liebenzell

Stadt Bad Liebenzell Landkreis Calw

Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS
vom 19. November 2019
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Kostenersatzverzeichnis  6
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) in Verbin-
dung mit § 34 Absatz 4 des Feuerwehr-
gesetzes (FwG) hat der Gemeinderat der 
Stadt Bad Liebenzell am 19. November 
2019 folgende Satzung über den Kosten-
ersatz für die Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
(1)  Diese Satzung regelt die Kostenersatz-

pflicht für die Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Bad Liebenzell (im Fol-
genden Feuerwehr genannt).

(2)  Ersatzansprüche nach anderen Vor-
schriften bleiben unberührt.

§ 2 Aufgaben der Feuerwehr
(1) Die Feuerwehr hat
1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öffent-

lichen Notständen Hilfe zu leisten und 
den Einzelnen und das Gemeinwesen 
vor hierbei drohenden Gefahren zu 
schützen und

2.  zur Rettung von Menschen und Tieren 
aus lebensbedrohlichen Lagen techni-
sche Hilfe zu leisten.

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein 
Naturereignis, einen Unglücksfall oder 
dergleichen verursachtes Ereignis, das 
zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für das Leben und 
die Gesundheit von Menschen und Tieren 
oder für andere wesentliche Rechtsgüter 
führt, von dem die Allgemeinheit, also eine 
unbestimmte und nicht bestimmbare An-
zahl von Personen, unmittelbar betroffen 
ist und bei dem der Eintritt der Gefahr 
oder des Schadens nur durch außerge-
wöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt 
oder verhindert werden kann.
(2)  Die Feuerwehr kann ferner durch die 

Gemeinde beauftragt werden
1.  mit der Abwehr von Gefahren bei ande-

ren Notlagen für Menschen, Tiere und 
Schiffe und

2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, 
insbesondere der Brandschutzaufklä-
rung und -erziehung sowie der Brandsi-
cherheitswache.

§ 3 Kostenersatzpflicht
(1)  Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Ab-

satz 1 sind unentgeltlich, soweit nicht 
in Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. 
Kostenersatz wird verlangt:

1.  vom Verursacher, wenn er die Gefahr 
oder den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat,

2.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz 
durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen, 
Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- 
oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht 
wurde,

3.  vom Betriebsinhaber für Kosten der 
Sonderlösch- und -einsatzmittel, die bei 
einem Brand in einem Gewerbe- oder 
Industriebetrieb anfallen,

4.  vom Betreiber, wenn die Gefahr oder 
der Schaden beim Umgang mit Gefahr-
stoffen oder wassergefährdenden Stof-
fen für gewerbliche oder militärische 
Zwecke entstand,

5.  von der Person, die ohne Vorliegen 
eines Schadensereignisses die Feu-
erwehr vorsätzlich oder infolge grob 
fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen 
alarmiert hat,

6.  vom Betreiber, wenn der Einsatz durch 
einen Alarm einer Brandmeldeanlage 
oder einer anderen technischen An-
lage zur Erkennung von Bränden oder 
zur Warnung bei Bränden mit automa-
tischer Übertragung des Alarms an eine 
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ständig besetzte Stelle ausgelöst wur-
de, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag,

7.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz 
durch einen Notruf ausgelöst wurde, 
der über ein in einem Kraftfahrzeug in-
stalliertes System zum Absetzen eines 
automatischen Notrufs oder zur auto-
matischen Übertragung einer Notfall-
meldung an eine ständig besetzte Stelle 
eingegangen ist, ohne dass ein Scha-
densereignis im Sinne von § 2 Absatz 
1 FwG vorlag.

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten 
§ 6 Absätze 2 und 3 des Polizeigesetzes 
des Landes Baden-Württemberg (PolG) 
entsprechend.
(2)  Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird 

Kostenersatz verlangt. Kostenersatz-
pflichtig ist

1.  derjenige, dessen Verhalten die Leis-
tung erforderlich gemacht hat; § 6 Ab-
sätze 2 und 3 des PolG gelten entspre-
chend,

2.  der Eigentümer der Sache, deren Zu-
stand die Leistung erforderlich gemacht 
hat, oder derjenige, der die tatsächliche 
Gewalt über eine solche Sache ausübt,

3.  derjenige, in dessen Interesse die Leis-
tung erbracht wurde,

4.  abweichend von den Nummern 1 bis 3 
der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz 
durch den Betrieb vom Kraftfahrzeu-
gen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, 
Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen ver-
ursacht wurde.

(3)  Ersatz der Kosten soll nicht verlangt 
werden, soweit dies eine unbillige Härte 
wäre oder im öffentlichen Interesse liegt.

§ 4 Überlandhilfe
Die Kosten der Überlandhilfe hat der Trä-
ger der Feuerwehr zu tragen, dem Hilfe 
geleistet worden ist. Im Landkreis Calw 
gilt bei Überlandhilfe die Vereinbarung der 
Städte und Gemeinden über die Überland-
hilfe der Feuerwehren im Landkreis Calw. 
Ebenso gilt bei Überlandhilfe die Vereinba-
rung zwischen den Städten Weil der Stadt 
und Bad Liebenzell. Im Übrigen gelten § 
34 Absätze 4 bis 8 FwG i.V.m. § 5 des Sat-
zungsmusters entsprechend.
§ 5 Höhe des Kostenersatzes
(1)  Der Kostenersatz wird in Stundensät-

zen für Einsatzkräfte und Feuerwehr-
fahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Ab-
sätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe 
der Kostenersätze ergibt sich aus dem 
in der Anlage zu dieser Satzung beige-
fügten Verzeichnis.

(2)  Für die Erhebung der Kosten für Ein-
satzkräfte werden Durchschnittssätze 
festgelegt.

(3)  Für die normierten und mit diesen 
vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen 
gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die 
pauschalen Stundensätze der Verord-
nung des Innenministeriums Baden-
Württemberg über den Kostenersatz 
für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) 
in der jeweils geltenden Fassung. Für 
die übrigen Fahrzeuge ergeben sich 
die Kostenersätze aus dem in der Anla-
ge zu dieser Satzung beigefügten Ver-
zeichnis.

(4) Die Einsatzdauer beginnt
1.  bei den Kosten für Einsatzkräfte mit 

der Alarmierung (Beginn des Einsatzes) 
und endet nach Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft einschließlich der 
notwendigen Aufräumungs- und Reini-
gungszeiten.

2.  bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem 
Feuerwehrgerätehaus und endet nach 
der Wiederherstellung der Einsatzbe-
reitschaft einschließlich Reinigungs-, 
Prüfungs-, Reparatur- und sonstiger 
Zeiten, die sich daraus ergeben, dass 
Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfä-
hig gemacht werden.

(5)  Die Stundensätze werden halbstun-
denweise abgerechnet. Angefangene 
Stunden werden bis zu 30 Minuten auf 
halbe Stunden, darüber hinaus auf vol-
le Stunden aufgerundet.

(6)  Daneben kann Ersatz verlangt werden 
für

1.  von der Gemeinde für den Einsatz von 
Hilfe leistenden Gemeinde- und Werk-
feuerwehren oder anderen Hilfe leisten-
den Einrichtungen und Organisationen 
erstattete Kosten,

2.  die Kosten der Sonderlösch- und Ein-
satzmittel nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3,

3.  sonstige durch den Einsatz verursach-
te notwendige Kosten und Auslagen. 
Hierzu gehören insbesondere die durch 
die Hilfeleistung herangezogener und 
nicht durch Nr. 1 erfasster Dritter, die 
Verwendung besonderer Lösch- und 
Einsatzmittel und die Reparatur oder 
den Ersatz besonderer Ausrüstungen 
entstandenen Kosten und Auslagen.

§ 6 Entstehen, Festsetzung und  
Fälligkeit der Kostenschuld
(1)  Die Verpflichtung zum Kostenersatz 

entsteht mit Beendigung der Inan-
spruchnahme der Feuerwehr.

(2)  Der Kostenersatz wird durch Verwal-
tungsakt festgesetzt.

(3)  Der Kostenersatz wird zu dem im Kos-
tenbescheid genannten Zeitpunkt fäl-
lig.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft.
Ausgefertigt!
Bad Liebenzell, 20. November 2019
gez.
Dietmar Fischer
Bürgermeister
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassenen Ver-
fahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Satzung, die Geneh-
migung oder Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.

Anlage zu § 5 Absatz 1 der Satzung 
zur Regelung des Kostenersatzes für 
Leistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Bad Liebenzell
Kostenersatzverzeichnis
1. Personalkosten
a. Feuerwehrangehörige (pro Person, je 

Stunde) 23 Euro
b. Brandsicherheitswache (pro Person, je 

Stunde) 15 Euro
2. Fahrzeuge
Für die genormten Fahrzeuge gelten die 
Pauschalsätze der Verordnung des Innen-
ministeriums über den Kostenersatz für 
Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 
18.03.2016 (GBl. S. 253).
1. Einsatzleitwagen ELW 1 34 Euro
2.  Mannschaftstransportwagen MTW bis  

3 500 kg zulässiger Gesamtmasse 20 Euro
3. Kommandowagen 16 Euro
4.  Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 63 Euro
5. Mittleres Löschfahrzeug MLF 83 Euro
6.  Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 

HLF 20 184 Euro
7.  Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS  

133 Euro
8.  Gerätewagen Gefahrgut GW-G (ver-

gleichbar Gerätewagen Gefahrgut Öl) 
146 Euro

9.  Gerätewagen Transport GW-T bis 3 500 
kg zulässiger Gesamtmasse 20 Euro

Die oben genannten Sätze gelten auch für 
Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort Ge-
nannten in ihrem taktischen Einsatzwert, 
ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer 
technischen Beladung vergleichbar sind.
1. Sonstiges 
Verbrauchsmaterialien und sonstige be-
nötigte Materialien werden zusätzlich zu 
den entstandenen Kostenersätzen gemäß 
§ 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. 
Hierbei werden die tatsächlichen Kosten 
angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der 
Satzung verwiesen.
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Bad LiebenzellBad LiebenzellBad LiebenzellBad Liebenzell    
    

Eine Chance für Ihre berufliche Zukunft!Eine Chance für Ihre berufliche Zukunft!Eine Chance für Ihre berufliche Zukunft!Eine Chance für Ihre berufliche Zukunft!    

Sie sind flexibel, zuverlässig, gründlich und haben gute Deutschkennt-
nisse. Sie haben evtl. schon Erfahrung als Reinigungskraft und besitzen 
den Führerschein der Klasse B. Wir bieten Ihnen eine zunächst auf zwei 
Jahre befristete Beschäftigung mit der Aussicht auf eine unbefristete 
Weiterbeschäftigung sowie eine leistungsgerechte Vergütung nach 
Entgeltgruppe 2 TVöD. Die Stadt Bad Liebenzell engagiert sich für 
Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei 
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 

Die Stadt Bad Liebenzell, gelegen in der schönen Landschaft des 
Nordschwarzwaldes, hat rund 9.500 Einwohner und ist als Heilbad und  
Tourismusort weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus  
bekannt. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?Haben wir Ihr Interesse geweckt?Haben wir Ihr Interesse geweckt?Haben wir Ihr Interesse geweckt?    
Für eine erste Kontaktaufnahme oder zur Beantwortung Ihrer Fragen zu 
dieser Stelle steht Ihnen Frau Maria Costa (Telefon: 01 76 / 21 05 93 81) 
gerne zur Verfügung. 
 

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf 
bis 13.12.2019 an: 
 

Stadtverwaltung Bad Liebenzell 
Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell 
oder per E-Mail an: 
bewerbung@bad-liebenzell.de (nur als pdf-Datei) 

Die Stadt Bad Liebenzell sucht für die Reinigung der städtischen  
Gebäude einschließlich Reuchlin-Schulen und Kindergärten eine 

 

Reinigungskraft (m/w/d)Reinigungskraft (m/w/d)Reinigungskraft (m/w/d)Reinigungskraft (m/w/d)    
 

in Teilzeit mit 15,0 Stunden wöchentlichTeilzeit mit 15,0 Stunden wöchentlichTeilzeit mit 15,0 Stunden wöchentlichTeilzeit mit 15,0 Stunden wöchentlich ab 01.01.2020. 

Bad Liebenzell wird zur klimaaktiven 
Stadt
Der Klimawandel hat auch deutliche Aus-
wirkungen auf die Ertragslage im Stadt-
wald. Jetzt hat der Gemeinderat den 
Beitritt zum Klimaschutzpakt Baden-Würt-
temberg beschlossen.
Das waren gar keine guten Nachrichten, 
die Martin Hain von der Forstverwaltung 
beim Calwer Landratsamt mitbrachte. 
Deutlich höhere Tempertaturen und man-
gelnder Regen setzen auch dem Forst im 

den im Bad Liebenzeller Forst bei einem 
Einschlag von 2.600 Festmetern nach Ab-
zug aller Aufwendungen ein Gewinn von 
79.000 Euro. Geerntet wurden aber nur 
1004 Fm, mit denen immerhin noch ein 
Überschuss von 16.000 Euro erwirtschaf-
tet werden konnten. Wie aus den Planda-
ten der Forstverwaltung hervorgeht, dürf-
te sich die Talfahrt 2020 fortsetzen. Bei 
einem geplanten Einschlag von 1.600 Fm 
wird nur noch ein Ertragsüberschuss von 
8.100 erreicht.
Die Forstverwaltung verfügt naturgemäß 
über langfristige Aufzeichnung von Witte-
rung und Temperatur. Überdeutlich fallen 
in den von Hain präsentierte Grafiken 
die enorme Zunahme der Hitzetage bei 
gleichzeitigem Mangel von Regenfällen 
auf. Gleichzeitig trocknen die Böden bis in 
immer tiefere Schichten aus.
Passend zu den klimatisch bedingten 
Forstproblemen war es gut, dass der Ge-
meinderat einstimmig einem fraktions-
übergreifenden Antrag auf Beitritt der 
Stadt zum Klimaschutzpakt Baden-Würt-
temberg zustimmte. Ein Paradebeispiel 
für den Klimaschutz auf kommunaler Ebe-
ne ist Althengstett. Den dort zuständigen 
Mitarbeiter Johannes Heberle hatte die 
Verwaltung zu einem Referat und Erfah-
rungsaustausch eingeladen. Wie Bürger-
meister Fischer im Anschluss dazu fest-
stellte, wurden bzw. werden auch in Bad 
Liebenzell Millionen für die energetische 
Sanierung insbesondere in Schulen und 
Therme investiert. Mit dem Beitritt zum 
Klimapakt sollen die Bemühungen fortge-
setzt werden. „Jeder noch so kleine Bei-
trag zum Klimaschutz ist wichtig“, heißt es 
im Antrag für ein „Klimaaktives Bad Liebe-
zell“. Dieses Prädikat dürfte sich auch tou-
ristisch gut auswirken und bei einschlägi-
gen Anträgen auch Zuschüsse erbringen.
Aufstellung von Bebauungsplänen – 
Voraussetzung für weitere  
Entwicklung
In Bad Liebenzell besteht derzeit eine 
rege Nachfrage nach Baugrundstücken. 
So wird derzeit das Gebiet „Untere Dorf-
gasse“ in Monakam baulich umgesetzt 
und rund 20 Bauplätze stehen in Bälde zur 
Verfügung.
Eine ganze Reihe von neuen Baugebieten 
sind in der Entwicklung, jedoch verzögert 
sich die Realisierung aufgrund komplexer 
Eigentumsverhältnisse und stockenden 
Kaufverhandlungen. In einem Bereich 
wurde man trotzdem fündig. Im Rahmen 
des Flächenerwerbs für das in Erschlie-
ßung befindlichen Wohngebietes „Unter 
der Dorfgasse“ im Stadtteil Monakam ist 
parallel zum jetzigen Areal ein entwick-
lungsfähiger Grundstücksstreifen in städ-
tischem Eigentum entstanden. Wegen der 
Lage im bebauten Bereich könnte die Auf-
stellung des Bebauungsplanes als „Untere 
der Dorfgasse II“ im beschleunigten Ver-
fahren erfolgen. Der Gemeinderat stimmt 
der Vergabe der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes zu.
Zustimmung erhielten auch zwei weitere 
Plananträge. Für das Möttlinger Gebiet 
„Wasenäcker“ wurde bereits 2013 die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes be-

Nördlichen Schwarzwald zu. Vor allem 
aber haben Dürre und Borkenkäferplage 
in ganz Deutschland zu einem Überange-
bot an Holz geführt, mit der Folge, dass 
die Preise stark gesunken sind. Durfte 
sich die Stadt in früheren Jahren über 
forstwirtschaftliche Erträge zwischen 30 
und 70 Tausend Euro freuen, wird man 
künftig über eine schwarze Null froh sein 
müssen. Das wird ganz deutlich beim 
Vollzugsbericht der Forstverwaltung für 
das Jahr 2019. Planmäßig erwartet wur-

BERICHT AUS DER 
GEMEINDERATSSITZUNG
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schlossen. Mittlerweile gab es Änderun-
gen und neue Erfahrungen aus den Umla-
geverhandlungen. Sie machen eine neue 
Aufstellung des Bebauungsplanes erfor-
derlich. Diese soll ebenfalls im beschleu-
nigten Verfahren erfolgen. Im Zentrum 
Möttlingens, im Baugebiet Brunnenäcker, 
will sich die Stadt zur Abrundung von Ge-
meinflächen, Grundflächen im Bereich 
des Kindergartens sichern. Einer entspre-
chenden Anpassung des Bebauungspla-
nes wurde zugestimmt.
Tangiert wird die Stadt auch bei einem 
Pforzheimer Projekt. Dort erfordert die 
Entwicklung eines Gewerbegebietes die 
Teilrücknahme des Regionalen Grünzu-
ges. Obwohl dies keinen Einfluss auf Bad 
Liebenzell hat, gibt es einen Berührungs-
punkt. Seit über zwei Jahren arbeitet Bad 
Liebenzell nämlich an der Erweiterung 
des Gewerbegebietes Egarten. In diesem 
Zusammenhang hatte die Stadt nur die 
Hälfte der geplanten Erweiterung (eben-
falls eine Teilrücknahme des Grünzuges) 
genehmigt erhalten. Auf die Genehmigung 
der gesamten Fläche muss die Stadt aber 
solange warten bis die Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplanes erfolgt. Das 
kann Jahre dauern. Bei der Stadt stößt 
es auf Unverständnis, warum Pforzheim 
für einen weitaus größeren Eingriff ein 
gesondertes Änderungsverfahren einge-
räumt wird und damit nicht Jahre auf die 
gesamte Änderung warten muss. Darauf 
will die Stadt nach einstimmigem Votum 
des Gemeinderats in ihrer Stellungnahme 
zum Pforzheimer Projekt hinweisen.

AUS DEN
STADTTEILEN

BAD LIEBENZELL

Gesagt, getan
In der öffentlichen Ortschaftsratssitzung 
vom 19.09.2019 wurde der Fußweg am 
Freibad Bad Liebenzell in der Pforzhei-
mer Straße angesprochen. Am 14.11.2019 
fanden durch den Bauhof Bad Liebenzell 
Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden 
statt. Da die Unebenheiten in der Schicht-
differenz so dünn sind, konnten die Lö-
cher nicht mit Belag gefüllt werden, weil 
sich sonst neue Unebenheiten geformt 
hätten. Somit entschied der Bauhof, die 
obere Gehwegfläche in Teilen zu entfer-
nen, sodass eine einigermaßen ebene Flä-
che entsteht.
Eine Komplettreparatur des Gehweges 
wäre gerade nicht kosteneffizient, wenn 
man bedenkt, dass der Gehweg im Rah-
men des Glasfaserausbaus dann eventuell 
in zwei Jahren wieder aufgerissen wird.
 Zusammen mit der Stadtverwaltung bleibt 
der Ortschaftsrat Bad Liebenzell an der 
Verbesserung unserer Gehwege dran.
Lucas Wehner
Ortsvorsteher Bad Liebenzell-Kernstadt

MAISENBACH-ZAINEN

Ortsteilstammtisch
Am 29.11.2019 um 19:30 Uhr im Maisen-
bacher Hirsch
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Vorankündigung
„Ein Dorf und sein Kohlenmeiler“
Filmpremiere des Kohlenmeilerfilms 2019 
von Dietmar Ketterle in Zusammenarbeit 
mit dem Ortschaftsrat Maisenbach-Zai-
nen am
Freitag, 27. Dezember 2019, um 18:00 
Uhr in der Gymnastikhalle des TV Zainen-
Maisenbach.

MÖTTLINGEN

Adentssingen am Sonntag, 
2. Advent
Einige Sänger und Sängerinnen aus Mött-
lingen wollen sich am Sonntagnachmit-
tag, 8. Dezember 2019, auf den Weg 
machen und Ihnen ein kleines Advents-
ständle bringen. Wer gerne besucht wer-
den möchte, kann sich in Kontakt setzen 
mit: Margrit Grapke, Tel. 3513, oder im 
Bioladen, Elfriede Heeskens, Tel. 3484, 
oder in der Kirche bei unseren Mesnerin-
nen. Das Licht einer Kerze ist im Advent 
erwacht, eine kleine Kerze leuchtet.

Herzliche Einladung zum  Sonntagsspaziergang mit dem 
Ortschaftsrat am 1. Dezember 2019
Was? Gemeinsam mit Ihnen schauen wir bei einem gemütlichen Spaziergang wie es 
aussieht in Möttlingen.
Wann? Sonntag, 1.12.19, um 15 Uhr. Treffpunkt ist das Dorfzentrum. Besichtigt wird das 
unten hervorgehobene Gebiet (Am Berg).
Wer? Sie als Anwohner zusammen mit dem Ortschaftsrat.
Warum? Ihre Meinung interessiert uns. Was gefällt Ihnen, wo gibt es Verbesserungsbe-
darf? Sie sind der Experte bzw. die Expertin in Ihrem Wohngebiet.
Der Spaziergang findet bei jedem Wetter statt und dauert 1 bis 2 Stunden.

 
In diesem Gebiet verläuft der letzte Sonntagsspaziergang dieses Jahr 
. Foto: Stadtplan Bad Liebenzell / Anja Riedhamer

Adventsabende -  
Dorfadventskalender

Adventsabende - 
Dorfadventskalender 
im Dezember 2019 in 
Möttlingen

Wir sind eingeladen miteinander Advent 
zu feiern. Willkommen!
Beginn am Abend um 18:30 Uhr, Zeitdau-
er ca. 45 Minuten
Donnerstag, 5. Dezember 2019
Der Frauentreff und die Gitarrengruppe la-
den zum Weihnachtsliedersingen ins Ge-
meindehaus ein, 18:30 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2019 - 2. Advent
Adventssingen in den Häusern bei älte-
ren Mitbürgern Treffpunkt Gemeinde-
haus,13:30 Uhr, Kontakt: Elfriede Hees-
kens, Margrit Grapke
Montag, 9. Dezember 2019
Kinder backen Plätzle im Backhaus, Alt 
und Jung sind anschließend eingeladen 
zum Singen, Plätzle essen bei Punsch und 
Glühwein
Kontakt Elfriede Heeskens, Margrit Grapke, 
18:30 Uhr
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Freitag, 13. Dezember 2019
Lichterspaziergang zum Biegel –Blumen-
wiese 2020? Warme wetterfeste Klei-
dung erforderlich,Taschenlampe, Tasse 
mitbringen,Treffpunkt: Dorfbrunnen 18:30 
Uhr
Es lädt ein: Möttlingen summt ...
Samstag, 14. Dezember 2019
Familie Scheyhing Otto-Haug-Str. 13, lädt 
in ihren Carport ein, warme Kleidung, 
18:30 Uhr
Samstag, 21. Dezember 2019
Familie Rollbühler, Weil der Städter Stra-
ße, lädt in ihre Scheun
Sonntag, 22. Dezember 2019 - 4. Ad-
vent
Der Posaunenchor lädt ein, Beginn 16:30 
Uhr beim Kirchplatz am Gemeindehaus. 
Der Posaunenchor stimmt uns mit Weih-
nachtsliedern auf Weihnachten ein. Im An-
schluss bietet der Chor Punsch, Glühwein 
und einen Imbiss an. Bei Regen im evang. 
Gemeindehaus.
Go Advent
Advent ist, wenn es kälter wird, Advent 
ist, wenn man draußen friert, A d v e n t 
macht uns erwartungsvoll, Advent ist grad 
am Abend toll ...
Heiligabendgottesdienste in der Kirche 
sind um
16:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krip-
penspiel der Kinder/Jugend
18:00 Uhr Christvesper
Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch 
all, zur Krippe her kommet, in Bethlehems 
Stall ...

UNTERLENGENHARDT
Adventscafé
Zum Adventscafé am 4. Dezember 2019 
laden wir Sie ganz herzlich ein.
Ort: Dorfsaal – Uhrzeit: ab 16 Uhr
Nehmen Sie sich Zeit für angenehme Be-
gegnungen und interessante Gespräche 
im weihnachtlichen Rahmen.
Wir – Ihr Ortschaftsrat – freuen uns auf 
Sie.
Erika Kappler für den OR Unterlengen-
hardt

2. Öffentliche  
Ortschaftsratssitzung
Kommen Sie am Mittwoch, 4. Dezember 
2019, um 18 Uhr in unseren Dorfsaal und 
bereichern Sie unsere 2. Öffentliche Ort-
schaftsratssitzung durch Ihre Teilnahme.
Wir freuen uns auf Sie.
Erika Kappler für den OR Unterlengen-
hardt

Ergänzung zur Einladung  
zur 2. Öffentlichen  
Ortschaftsratssitzung
Zusatz zur Einladung „2. Öffentliche 
Ortschaftsratssitzung“ am 04.12.2019
Tagesordnung
TOP 1 Begrüßung
TOP 2  Tätigkeitsbericht der letzten  

Wochen
TOP 3 Kindergarten Standort
TOP 4 Infotafel

TOP 5 Mitfahrbänkle
TOP 6 Nutzung des Dorfzentrums
TOP 7  Informationen aus den  

Sprechstunden
TOP 8 Verschiedenes
TOP 9 Bürgerfragen

AUS DEN
SCHULEN

SCHULEN
BAD LIEBENZELL

REUCHLIN-

Grundschule
Weihnachtspäckchen gehen auf 
Reise
In diesem Jahr packten die Schüler der 
Reuchlin Schulen in Bad Liebenzell fleißig 
jede Menge Weihnachtspäckchen für be-
dürftige Kinder. Mit Großzügigkeit besorg-
ten die Kinder den Päckcheninhalt oder 
trennten sich sogar von eigenem, gut er-
haltenem Spielzeug. Damit wurden dann 
Schuhkartons gefüllt, die am Ende mit viel 
Liebe verziert oder verpackt wurden. Viele 
Kinder brachten auch vollständig gefüllte 
und zu Hause weihnachtlich gestaltete Pa-
kete mit.  Die Freude, welche die Kinder 
beim Einpacken hatten, soll nun auf eine 
lange Reise mitgeschickt werden, sodass 
Kinder in entlegenen ländlichen Regionen 
Süd-Osteuropas diese mit vielen anderen 
schönen Überraschungen auspacken kön-
nen.

 
 Foto: GS

Am 21.11.2019 war es dann soweit und 
die Päckchen wurden auf dem Schulhof in 
einen Anhänger geladen. So begann ihre 
große Reise. Alle Schülerinnen und Schü-
ler halfen dabei fleißig mit. Jeder durfte 
stolz und selbstständig sein eigenes Paket 
in den Anhänger laden.

 
 Foto: GS

Anschließend schauten sich die Kinder ei-
nen Film an, der ihnen verdeutlichte, wie 
die Reise ihrer Geschenke nun mit dem 
Weihnachtspäckchenkonvoi weitergeht. 
So haben die Schüler der Reuchlin Schu-
len dazu beigetragen, dass sich in diesem 
Jahr am Weihnachtsabend Kinder aus Län-
dern wie Rumänien, Moldawien, oder der 
Ukraine über liebevoll zusammengestellte 
Päckchen freuen können.

KINDERTAGES-
EINRICHTUNGEN

KINDERGARTEN 
BEINBERG

Frühstücks-Gäste im Spatzennest
Dieses Jahr wurde ein neuer Ortschaftsrat 
in Beinberg gewählt. Damit die Spatzen 
die Männer auch mal kennenlernen – und 
umgekehrt  - hatten sie neulich alle zum 
Frühstück in den Kindergarten eingeladen. 
Es herrschte einigermaßen Aufregung, 
so hochrangige Leute zu Gast zu haben, 
die für alle wichtigen Angelegenheiten in 
Beinberg zuständig sind. Als die Gäste ka-
men war ziemlich schnell klar: Die kennen 
wir ja schon von der Feuerwehr.

 
 Foto: KiGa Beinberg

Mit einem Lied wurden Thomas Todt, Si-
mon Nonnenmann, Patrick Bohnenberger 
und Michael Krause-Petersen begrüßt und 
sie durften gleich mal im Morgenkreis 
mitmachen. Vom Test, ob sie vorwärts 
und rückwärts zählen können, wurden sie 
verschont. Aber bei den Worten, die mit 
MMMMM beginnen, mussten sie mitma-
chen und schlugen sich wacker.

 
 Foto: KiGa Beinberg

Die Vier waren insgesamt gut drauf und 
sehr beeindruckt von dem tollen Buffet, 
über das sich dann alle hermachten um 
gemütlich zu frühstücken und zu plaudern. 
Dass sich die Gäste dann mit Gummibär-
chen verabschiedeten, kam natürlich sehr 
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gut an. Danke für den Besuch und viel Er-
folg dem Ortschaftsrat bei seinen vielfäl-
tigen Aufgaben während seiner Amtszeit.
Der fünfte in der Runde, Ortschaftsrat 
Sebastian Rentschler, konnte leider nicht 
dabei sein. An ihn ein herzlicher Spatzen-
gruß. Vielleicht beim nächsten Mal (denn 
eigentlich müsste der Ortschaftsrat auch 
mal das weltbeste Müsli kennenlernen).

KINDERGARTEN 
UNTERHAUGSTETT
Die Kleinsten erstürmen die Burg im 
Tanze
Am 09.11.19 hat die Burg in Bad Liebenzell 
Familien mit ihren Kindern zum Basteln, 
Malen, Geschichten erzählen, Tanzen und 
Singen eingeladen.
Auch wir, der Kindergarten in Unterhaug-
stett haben uns an dem Spektakel betei-
ligt und haben mit bunten Bänderstäben 
und einem einstudierten Tanz mit rund 50 
kleinen und großen Kindern, die Familien, 
Freunde und Zuschauer ordentlich unter-
halten. Das Wetter war auf unserer Seite 
und so haben alle Kinder begeistert am 
Tanz teilgenommen, ihre bunten Bänder 
geschwungen und somit ein tolles Farben-
spiel dargeboten.
Unser Dank gilt allen Besuchern des Fes-
tes und den tatkräftigen Helfern. Sehr 
gerne sind wir auch in diesem Jahr wieder 
der Einladung des Burgteams gefolgt und 
wurden, wie immer, mit offenen Armen 
empfangen und toll unterstützt.


